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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf das Häusen 
von Elektronikkomponenten und insbesondere auf 
das Häusen eines optischen Bilderfassungssensors 
des Typs, der in Digitalkameras verwendet wird.

[0002] Bilderfassungsgeräte, wie z. B. Digitalkame-
ras, umfassen typischerweise einen optischen Bilder-
fassungssensor, der ein Bild, das auf den Sensor fo-
kussiert ist, in ein elektrisches Signal umwandelt, und 
eine optische Komponente, die eine Linse zum Fo-
kussieren des Bildes auf den Sensor aufweist.

[0003] Optische Bilderfassungssensoren des Typs, 
der in Digitalkameras verwendet wird, sind typischer-
weise in der Form eines monolithischen Elektronik-
chips vorgesehen, der als ein optischer Sensorchip 
bekannt ist. Der optische Sensorchip ist typischer-
weise in einem Gehäuse befestigt, das dem Chip Un-
terstützung und Schutz liefert, und umfaßt elektrische 
Kontakte oder Anschlußleitungen zum Verbinden des 
Chips mit einer elektrischen Schaltungsplatine. Das 
Gehäuse mit dem eingebauten Chip ist typischerwei-
se mit optischen Komponenten kombiniert, die Lin-
sen aufweisen, um Licht auf den Chip zu fokussieren, 
um ein optisches Sensormodul zu bilden, das an ei-
ner Schaltungsplatine in der Kamera befestigt ist.

[0004] Die Linsen in solchen optischen Sensormo-
dulen sind typischerweise aus einem thermoplasti-
schen Material gebildet, wie z. B. einer optischen 
Klasse aus Polycarbonat mit einer niedrigen 
Schmelztemperatur, anstatt Glas, um die Herstel-
lungskosten der Linsen zu minimieren. Diese thermo-
plastischen Materialien haben typischerweise eine 
Schmelztemperatur von etwa 150°Celsius (C). Ein 
Typ von Polycarbonatmaterial, der für die Linsen in 
optischen Sensormodulen verwendet wird, wird von 
der General Electric Company unter dem Handelsna-
men LEXAN® verkauft.

[0005] Obwohl es zum Minimieren der Größe und 
Kosten des Moduls und zum effektiven und effizien-
ten Entfernen von Wärme von dem Sensorchip wün-
schenswert wäre, das Modul unter Verwendung ei-
nes Serienproduktionsprozesses, wie z. B. Lötmittel-
rückfluß, direkt an die Schaltungsplatine zu löten, 
können die thermoplastischen Materialien, die zum 
Bilden der Linsen verwendet werden, den Tempera-
turen in dem Bereich von 220° bis 260°C, die zum 
Schmelzen des Lötmittels erforderlich sind, um ein 
Modul unter Verwendung solcher Prozesse mit einer 
Schaltungsplatine zu verbinden, nicht standhalten.

[0006] Diese Unfähigkeit der Linsen, der Tempera-
tur standzuhalten, die beim direkten Löten des Mo-
duls an die Schaltungsplatine erzeugt würde, erfor-
dert die Verwendung von Zwischenkopplungsvorrich-
tungen zum elektrischen Verbinden und physikali-

schen Befestigen des Moduls an der Schaltungspla-
tine.

[0007] Bei einem üblicherweise verwendeten Be-
festigungsansatz wird ein Sockel an die Schaltungs-
platine gelötet. Das optische Sensormodul wird nach 
der Lötoperation in den Sockel eingefügt, um einen 
elektrischen Kontakt herzustellen und eine physikali-
sche Unterstützung des Moduls zu liefern. Da der So-
ckel und Verbindungsmerkmale an dem Modul, die 
zur Ineingriffnahme mit elektrischen Kontakte in den 
Sockeln und zum Halten des Moduls in dem Sockel 
erforderlich sind, benötigt werden, ermöglicht es die-
ser Lösungsansatz nicht, daß das Modul miniaturi-
siert wird.

[0008] Bei einem anderen üblicherweise verwende-
ten Lösungsansatz wird ein Verbinder für eine flexible 
Verbindung direkt an die Schaltungsplatine gelötet. 
Eine flexible Schaltung und ein flexibles Kabel wird 
dann verwendet, um das Modul mit dem Verbinder 
auf der Schaltungsplatine elektrisch zu verbinden. 
Das Modul wird dann durch eine Befestigungsvor-
richtung mechanisch an der Schaltungsplatine befes-
tigt und getragen. Da der Verbinder, die flexible Ver-
bindung und die Modulbefestigungsvorrichtung be-
nötigt werden, ermöglicht es dieser Lösungsansatz 
ebenfalls nicht, daß das Modul miniaturisiert wird.

[0009] Das Verwenden eines Sockels oder einer fle-
xiblen Verbindung zum Befestigen des Moduls an der 
Schaltungsplatine sind ebenfalls nicht wünschens-
wert, weil der Gehäusetyp, der typischerweise bei 
diesen Lösungsansätzen zum Häusen von optischen 
Bilderfassungssensorchips verwendet wird, keine ef-
fiziente und effektive Entfernung von Wärme liefert, 
die in dem optischen Sensorchip erzeugt wird.

[0010] Es wäre wünschenswert, einen relativ neuen 
Typ von Elektronikgehäusetechnologie, die als an-
schlußleitungslose Leitungsrahmengehäuse (LLP = 
Leadless Leadframe Package) bekannt ist, zum Häu-
sen eines optischen Bilderfassungssensors des 
Typs, der in Digitalkameras verwendet wird, zu ver-
wenden. Bei einem LLP wird ein Metallanschlußlei-
tungsrahmensubstrat durch einen Prozeß, wie z. B. 
chemisches Ätzen, aus einer dünnen Lage Metall (ty-
pischerweise Kupfer) gebildet. Das LLP umfaßt zu-
mindest einen Ausschnitt, der sich zwischen paralle-
len inneren und äußeren Oberflächen des Anschluß-
leitungsrahmens erstreckt, wobei der Ausschnitt eine 
Chipbefestigungsanschlußfläche und eine oder meh-
rere anschlußleitungslose Verbindungsanschlußflä-
chen bildet. Ein Chip wird an der Chipbefestigungso-
berfläche befestigt, und Bonddrähte oder andere Ty-
pen von elektrischen Verbindungen werden zwischen 
dem Chip und den Innenoberflächen der Verbin-
dungsanschlußflächen hergestellt. Ein elektrisch iso-
lierendes Einkapslungsmaterial wird dann um den 
Anschlußrahmen, den Chip und die Bonddrähte ge-
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formt. Nachdem die Einkapselung gehärtet ist, wird 
das LLP zu einer Endform geschnitten. Die U.S.-Pa-
tente US 6,143,981 A an Glenn und US 6,372,539 B1
an Bayan u. a. offenbaren LLP-Elektronikgehäuse 
des oben beschriebenen Typs.

[0011] Ein LLP unterscheidet sich von anderen Ty-
pen von anschlußleitungsrahmensbasierten Gehäu-
sen dadurch, daß sich keine Metallanschlußleitungen 
von der fertigen LLP erstrecken, für die Einfügung in 
oder Befestigung an Anschlußflächen an einer ge-
druckten Verdrahtungsplatine (PWB = Printed Wiring 
Board). Bei einem LLP werden Verbindungsan-
schlußflächen zum Bilden einer anschlußleitungslo-
sen Verbindung verwendet, durch Anlegen einer Ku-
gel aus Lötmittelmasse oder -paste zwischen die Ver-
bindungsanschlußflächen des LLP und passende 
Anschlußflächen auf der PWB, und Unterziehen der 
PWB einem Prozeß, wie z. B. Lötmittelrückfluß. Das 
U.S.-Patent US 4,927,697 A an I. Hill beschreibt ein 
Verfahren zum Befestigen eines LLP an einer PWB.

[0012] Herkömmliche LLP-Gehäuse sind jedoch 
nicht geeignet zum Häusen eines optischen Bilder-
fassungssensors des Typs, der in Digitalkameras 
verwendet wird. Die Leistungsfähigkeit eines Bilder-
fassungssensors wird selbst durch winzige Teilchen 
von Staub, die ein Bild beeinträchtigen, das die Ober-
fläche des Sensors erreicht, so stark verschlechtert, 
daß Elektronikgehäuse, die optische Bilderfassungs-
sensoren enthalten, in streng gesteuerten Reinrau-
mumgebungen zusammengesetzt werden müssen. 
Die Struktur und Einkapselung, die typischerweise 
bei herkömmlichen LLP-Modulen verwendet wird, 
würde den Bilderfassungssensor, der das Bild ausrei-
chend detailliert empfängt, beeinträchtigen.

[0013] Aus der WO 01/075938 A2 ist bereits eine 
Gehäusevorrichtung für ein Halbleiterprodukt mit ei-
nem anschlussleitungslosen Leitungsrahmen be-
kannt. Eine Gehäusekapselung aus elektrisch isolie-
rendem Material und der Leitungsrahmen bilden kei-
ne internen und externen planaren Flächen, die par-
allel zueinander sind und koplanar mit internen und 
externen Flächen eines Anbindungs-Pads sind, da 
die äußere Fläche des Anbindungs-Pads und die äu-
ßere Fläche des gebogenen Leitungsrahmens nicht 
koplanar zueinander sind.

[0014] Aus der US 6,266,197 B1 ist ein Gehäuse für 
einen Bildsensor bekannt, welches in seiner Abde-
ckung ein Sichtfenster aufweist. Das Gehäuse weist 
keinen Leitungsrahmen auf, sondern ein Substrat mit 
darauf aufgebrachten Leiterbahnen.

[0015] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein Elektronikgehäuse mit anschlusslei-
tungslosem Leitungsrahmen zu schaffen, das sich für 
die effektive Serienfertigung eignet und eine Beein-
trächtigung der Leistungsfähigkeit einer in das Ge-

häuse aufnehmbaren optischen Komponente, wie 
beispielsweise eines Bildsensors, vermeidet.

[0016] Diese Aufgabe wird durch ein Elektronikge-
häuse gemäß Anspruch 1 gelöst.

[0017] Die Erfindung liefert ein verbessertes an-
schlußleitungsloses Elektronikgehäuse zum Befesti-
gen einer großen Vielzahl von elektronischen Chips, 
einschließlich optischen Bilderfassungssensorchips, 
an einer gedruckten Verdrahtungsplatine unter Ver-
wendung üblicher Massenproduktionsverfahren, wie 
z. B. Lötmittelrückfluß.

[0018] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung umfaßt ein anschlußleitungsloses Leitungsrah-
menelektronikgehäuse (LLP) einen Leitungsrahmen 
aus thermisch und elektrisch leitfähigem Material, 
das in einer Einkapselung aus elektrisch isolieren-
dem Material eingekapselt ist, um eine planare Be-
festigungsoberfläche zu definieren. Der Leitungsrah-
men umfaßt parallele innere und äußere planare 
Oberflächen. Die äußere planare Oberfläche des Lei-
tungsrahmens bleibt durch die Einkapselung freige-
legt und erstreckt sich im allgemeinen koplanar mit 
der Befestigungsoberfläche. Die innere Oberfläche 
des Leitungsrahmens bleibt durch die Einkapselung 
teilweise freigelegt.

[0019] Das LLP kann auch ein Befestigungselement 
umfassen, das strukturiert ist, um eine optische Kom-
ponente in Eingriff zu nehmen. Das LLP kann ferner 
eine optische Komponente umfassen.

[0020] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfaßt 
der Leitungsrahmen zumindest einen Ausschnitt, der 
sich von der inneren Oberfläche zu der äußeren 
Oberfläche erstreckt, um eine Chipbefestigungsan-
schlußfläche und zumindest eine Verbindungsan-
schlußfläche zu definieren, die von der Chipbefesti-
gungsanschlußfläche elektrisch isoliert ist. Die Chip-
befestigungsanschlußfläche und die zumindest eine 
Verbindungsanschlußfläche erstrecken sich durch 
die Einkapselung. Ein Teil der äußeren Oberfläche 
der Chipbefestigungsanschlußfläche und ein Teil der 
äußeren Oberfläche von jedem der Verbindungsan-
schlußflächen ist freigelegt und im allgemeinen ko-
planar mit der Einkapselung. Ein Teil der inneren 
Oberfläche desselben definiert jeweils eine freigeleg-
te Chipbefestigungsanschlußfläche und eine freige-
legte Drahtverbindungsoberfläche (Bond-Verbin-
dungsoberfläche).

[0021] Das anschlußleitungslose Elektronikgehäu-
se kann eine Seitenwand aus elektrisch isolierendem 
Material umfassen, das sich über der Innenoberflä-
che des Leitungsrahmens erstreckt, um in dem Elek-
tronikgehäuse einen chipaufnehmenden Hohlraum 
zu bilden. Das Gehäuse kann ferner eine Abdeckung 
umfassen, die zur Ineingriffnahme mit der Seiten-
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wand angepaßt ist und ein Abdeckungsglas aufweist, 
zum Einlassen von Licht in den chipaufnehmenden 
Hohlraum. Das Gehäuse kann ferner auch eine opti-
sche Komponente umfassen, und ein Befestigungse-
lement zum Befestigen der optischen Komponente 
an der Einkapselung.

[0022] Die Erfindung kann auch die Form eines op-
tischen Sensormoduls haben, das einen optischen 
Sensorchip umfaßt, der an der inneren planaren 
Oberfläche des Leitungsrahmens eines Gehäuses 
befestigt ist, wie es oben beschrieben ist.

[0023] Die Erfindung kann auch die Form eines Ver-
fahrens zum Befestigen eines optischen Sensormo-
duls an eine Schaltungsplatine haben, durch Bereit-
stellen eines optischen Sensormoduls, das einen op-
tischen Sensorchip umfaßt, das an einer inneren pla-
naren Oberfläche eines Leitungsrahmens eines an-
schlußleitungslosen Elektronikgehäuses befestigt ist, 
und Löten eines Teils der freigelegten äußeren Ober-
fläche des Leitungsrahmens an die Schaltungsplati-
ne. Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfaßt das 
Verfahren das Befestigen einer optischen Kompo-
nente an dem optischen Sensormodul, nachdem das 
Modul an die Schaltungsplatine gelötet wurde.

[0024] Die vorhergehenden und andere Merkmale 
und Vorteile der Erfindung sind von der folgenden de-
taillierten Beschreibung beispielhafter Ausführungs-
beispiele in Zusammenhang mit den beiliegenden 
Zeichnungen offensichtlich. Die detaillierte Beschrei-
bung und die Zeichnungen sind lediglich darstellend 
und nicht beschränkend für die Erfindung, wobei der 
Schutzbereich der Erfindung durch die angehängten 
Ansprüche und Äquivalente derselben definiert ist.

[0025] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend Bezug neh-
mend auf beiliegende Zeichnungen näher erläutert. 
Es zeigen:

[0026] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
beispielhaften Ausführungsbeispiels eines optischen 
Sensormoduls gemäß der Erfindung;

[0027] Fig. 2 eine Querschnittsansicht des beispiel-
haften Ausführungsbeispiels des optischen Sensor-
moduls von Fig. 1;

[0028] Fig. 3 eine Querschnittsansicht des beispiel-
haften Ausführungsbeispiels eines anschlußleitungs-
losen Leitungsrahmenelektronikgehäuses gemäß
der Erfindung, das Teil des optischen Sensormoduls 
von Fig. 1 und Fig. 2 bildet;

[0029] Fig. 4 eine Unteransicht einer Leitungsrah-
menvorform, die verwendet wird, um den Leitungs-
rahmen des beispielhaften Ausführungsbeispiels des 
Gehäuses von Fig. 3 zu bilden; und

[0030] Fig. 5 eine Unteransicht des anschlußlei-
tungslosen Elektronikgehäuses von Fig. 3.

[0031] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein beispielhaftes 
Ausführungsbeispiel eines Optiksensormoduls 10
gemäß der Erfindung, das eine optische Komponen-
te 12 und ein Elektronikgehäuse 14 aufweist, das ei-
nen optischen Bilderfassungssensorchip 16 enthält. 
Das Elektronikgehäuse 14 ist ein anschlußleitungslo-
ses, leitungsrahmenbasiertes, quadratisches flaches 
Gehäuse, das direkt an die Schaltungsplatine 18 ge-
lötet werden kann, vor einem Befestigen der opti-
schen Komponente 12, um dadurch das Beschädi-
gen der Linsenelemente 62, 64 der optischen Kom-
ponente 12 während Lötmitteloperationen auszu-
schließen.

[0032] Wie es in Fig. 3 bis Fig. 5 gezeigt ist, umfaßt 
das Elektronikgehäuse 14 einen Leitungsrahmen 22
aus einem thermisch und elektrisch leitfähigen Mate-
rial, wie z. B. Kupfer. Der Leitungsrahmen 22 ist in ei-
ner Einkapselung 24 aus elektrisch isolierendem Ma-
terial eingekapselt, die eine planare Befestigungso-
berfläche 26 des Gehäuses 14 definiert. Der Lei-
tungsrahmen 22 hat im wesentlichen parallele innere 
und äußere planare Oberflächen 28, 30, die durch 
eine Dicke t des Leitungsrahmens 22 voneinander 
getrennt sind. Die äußere planare Oberfläche 30 des 
Leitungsrahmens 22 ist durch die Einkapselung 24
freigelegt und erstreckt sich im allgemeinen koplanar 
mit der Befestigungsoberfläche 26. Die innere Ober-
fläche 28 des Leitungsrahmens 22 bleibt teilweise 
durch die Einkapselung 24 freigelegt.

[0033] Das Gehäuse 14 wird durch Bilden einer Lei-
tungsrahmenvorform 23 hergestellt, wie es in Fig. 4
gezeigt ist, die einen äußeren Rand 25 aufweist, der 
eine Chipanschlußfläche 34 und eine Mehrzahl von 
anschlußleitungslosen Verbindungsanschlußflächen 
36 des Leitungsrahmens 22 miteinander verbindet. 
Nachdem die Leitungsrahmenvorform 23 in die Ein-
kapselung 24 eingekapselt ist, werden der Rand 25
und jeder Teil der Einkapselung 24, der sich über den 
Leitungsrahmen 22 erstreckt, durch Sägen oder an-
derweitiges Schneiden des Gehäuses 14 entlang der 
Schneidelinien 27 abgeschnitten, um das Endgehäu-
se 14 zu erzeugen, wie es in Fig. 5 gezeigt ist.

[0034] Um eine Serienproduktion zu ermöglichen, 
können die Leitungsrahmen 22 eine Anzahl von Ge-
häusen durch gemeinschaftlich verwendete Ränder 
25 miteinander verbunden werden, um einen ge-
meinsamen Leitungsrahmen zu bilden. Der gemein-
same Leitungsrahmen wird als eine Einheit einge-
kapselt und auseinandergeschnitten, um getrennte 
Gehäuse zu bilden, nachdem dieselben eingekapselt 
sind. Das Bilden des Gehäuses 14 auf diese Weise 
reduziert die Arbeitsmenge erheblich, die erforderlich 
wäre, um eine große Anzahl von Gehäusen 14 ein-
zeln zu bilden.
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[0035] Wie es in Fig. 4 gezeigt ist, umfaßt der Lei-
tungsrahmen 22 Ausschnitte 32, die sich durch die 
Dicke t des Leitungsrahmens 22 von der inneren zu 
der äußeren Oberfläche 28, 30 erstrecken. Die Aus-
schnitte 32 teilen den Leitungsrahmen 22 in eine 
Chipbefestigungsanschlußfläche 34 und eine Mehr-
zahl von Verbindungsanschlußflächen 36, die von 
der Chipbefestigungsanschlußfläche 34 elektrisch 
getrennt werden, wenn der Rand 25 entfernt wird. 
Jede der Verbindungsanschlußflächen 36 und die 
Chipbefestigungsanschlußfläche 34 behalten einen 
Teil der inneren und äußeren Oberflächen 28, 30 des 
Leitungsrahmens 22 bei. Wie es in Fig. 3 und Fig. 5
gezeigt ist, erstreckt sich die Einkapselung 24 durch 
die Ausschnitte 32.

[0036] Die Chipbefestigungsanschlußfläche 34 und 
die Bondverbindungsanschlußflächen 36 erstrecken 
sich durch die Einkapselung 24. Die äußeren Ober-
flächen 30 der Chipbefestigungsanschlußfläche 34
und der Verbindungsanschlußflächen 36 sind freige-
legt und koplanar mit der Befestigungsoberfläche 26
der Einkapselung 24.

[0037] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, bildet ein freige-
legter Abschnitt der inneren Oberfläche 28 der Chip-
befestigungsanschlußfläche 34 eine freigelegte 
Chipbefestigungsanschlußfläche 38. Ein freigelegter 
Teil jeder der Verbindungsanschlußflächen 36 bildet 
eine freigelegte Bondverbindungsoberfläche 40 der 
Verbindungsoberfläche 36. Der optische Bilderfas-
sungssensorchip 16 ist an der Chipbefestigungso-
berfläche 38 der Chipbefestigungsanschlußfläche 34
befestigt, vorzugsweise unter Verwendung eines 
thermisch leitfähigen Haftmittels oder Lötmittels. 
Bonddrähte 42 verbinden den Chip 16 elektrisch mit 
den Bondverbindungsoberflächen 40 der Verbin-
dungsanschlußflächen 36.

[0038] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, umfaßt das Ge-
häuse 14 ferner eine Seitenwand 44, die sich über 
die Innenoberfläche 28 erstreckt, um einen chipauf-
nehmenden Hohlraum 46 in dem Elektronikgehäuse 
14 zu bilden. Die Seitenwand 44 kann einstückig mit 
der Einkapselung 24 gebildet werden, wie es in Fig. 2
und Fig. 3 gezeigt ist, oder getrennt gebildet werden 
und mit der Einkapselung 24 verbunden werden. Das 
Gehäuse 14 umfaßt außerdem eine Abdeckung 48, 
die mit der Seitenwand 44 aus elektrisch isolieren-
dem Material Eingriff nimmt und ein Abdeckungsglas 
50 umfaßt, um Licht in den chipaufnehmenden Hohl-
raum 46 einzulassen. Die Abdeckung 48 ist mit ei-
nem Haftmittel an der Seitenwand 44 befestigt, nach-
dem der optische Sensorchip 16 an die Chipbefesti-
gungsanschlußfläche 34 befestigt wurde und die 
Bonddrähte 42 zwischen dem Chip 16 und den form-
verbindenden Oberflächen 40 der Verbindungsan-
schlußflächen 22 verbunden sind. Wenn die Abde-
ckung 48 befestigt ist, schützt das Gehäuse 14 den 
Chip 16 während der nachfolgenden Handhabung 

des Gehäuses 14 und während dem Löten des Ge-
häuses 14 an die Schaltungsplatine 18.

[0039] Die Einkapselung 24 und die Abdeckung 48
sind vorzugsweise aus einem Material hergestellt, 
das Lötmitteltemperaturen von 220° bis 260°C stand-
halten kann. Die Einkapselung 24 und die Abdeckung 
48 sind ebenfalls vorzugsweise durch einen Ein-
spritzgußprozeß gebildet, unter Verwendung eines 
wärmehärtbaren Materials, wie z. B. Bakelit, das eine 
Schmelztemperatur von mehr als 260°C aufweist. 
Bakelitmaterialien, sind gut geeignet für die Verwen-
dung beim Bilden der Einkapselung 24 in einer LLP 
gemäß der Erfindung.

[0040] Um das Gehäuse 14 durch Einspritzgießen 
zu bilden, wird der Leitungsrahmen 22 ohne den Chip 
16 oder die Bonddrähte 42 in eine Form plaziert. Die 
Form wird dann geschlossen und eine abgemessene 
Menge des wärmehärtbaren Materials wird unter 
Druck in die geschlossene Form injiziert. Nachdem 
die Form abgekühlt ist und das injizierte wärmehärt-
bare Material gehärtet ist, wird die Form geöffnet und 
der eingekapselte Leitungsrahmen 22 wird entfernt. 
Die Form ist strukturiert, um Teile der inneren und äu-
ßeren Oberflächen 28, 30 des Leitungsrahmens 22
durch das geformte wärmehärtbare Material freige-
legt zu lassen, um die Chipbefestigungsoberfläche 
38 und die Bondverbindungsoberflächen 40 zu bil-
den.

[0041] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, umfaßt das Ge-
häuse 14 vier Befestigungselemente in der Form von 
Stiften 52, die einstückig mit der Abdeckung 48 gebil-
det sind und sich von derselben erstrecken, zum In-
eingriffnehmen von Ausrichtungslöchern 54 in einer 
Einfassung 56 eines Gehäuses 58 der optischen 
Komponente 12. Die distalen Enden der Befesti-
gungsstifte 52 sind mit Schlitzen versehen und wei-
sen ein vergrößertes äußeres Profil 60 auf, so daß
die Enden der Stifte 52 radial zusammengedrückt 
werden können, wenn dieselben durch die Löcher 54
verlaufen, und sich dann radial nach außen ausdeh-
nen, um die optische Komponente 12 an dem Gehäu-
se 14 zu verriegeln. Die Befestigungselemente kön-
nen in einer beinahe unbegrenzten Anzahl von ande-
ren Formen vorgesehen sein, einschließlich Schrau-
ben, Nieten, Stäben oder Verriegelungsvorsprüngen.

[0042] Die Erfindung liefert auch ein Verfahren zum 
Befestigen eines optischen Sensorchips 16 an einer 
Schaltungsplatine 18. Das Verfahren umfaßt das Auf-
bauen eines optischen Sensormoduls 10, das ein 
LLP-Gehäuse 14 umfaßt, das eine teilweise freige-
legte äußere Oberfläche 30 aufweist, wie es oben be-
schrieben ist, und das Löten zumindest eines Teils 
der freigelegten äußeren Oberfläche 30 an den Lei-
tungsrahmen 22 mit der Schaltungsplatine 18. Das 
Verfahren kann auch das Befestigen einer optischen 
Komponente 12 an dem LLP-Gehäuse 14 des opti-
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schen Sensormoduls 10 umfassen, nachdem das 
LLP-Gehäuse 14 an die Schaltungsplatine 18 gelötet 
ist.

[0043] Weil die optische Komponente 12 ohne wei-
teres an dem Gehäuse 14 befestigt werden kann, 
nachdem das Gehäuse 14 an die Schaltungsplatine 
18 gelötet wurde, können Materialien, wie z. B. ein 
wärmehärtbarer optischer Grad von Polycarbonat, 
mit geringen Kosten und niedriger Schmelztempera-
tur, verwendet werden, um die Linsenelemente 62, 
64 der optischen Komponente 12 zu formen. Wenn 
die optische Komponente 12 so befestigt ist, wie es 
in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, wird Licht, das über 
die optische Komponente 12 aufgenommen wird, 
durch das Abdeckungsglas 50 auf den optischen 
Sensorchip 16 in dem Hohlraum 46 des Gehäuses 14
projiziert.

Patentansprüche

1.  Elektronikgehäuse mit anschlußleitungslosem 
Leitungsrahmen (LLP) (14), das folgende Merkmale 
umfaßt:  
einen Leitungsrahmen (22) aus thermisch und elek-
trisch leitfähigem Material, der in einer Einkapselung 
(24) aus elektrisch isolierendem Material eingekap-
selt ist, um eine planare Befestigungsoberfläche zu 
definieren;  
wobei der Leitungsrahmen (22) eine innere planare 
Oberfläche (28), die durch das leitfähige Material und 
das einkapselnde, isolierende Material definiert ist, 
und eine äußere planare Oberfläche (30) umfaßt, die 
durch das leitfähige Material und das einkapselnde, 
isolierende Material definiert ist, wobei die innere pla-
nare Oberfläche (28) und die äußere planare Oberflä-
che (30) parallel zueinander sind,  
wobei ein Teil des Leitungsrahmens (22) eine Chip-
befestigungsanschlußfläche (34) definiert, die eine 
innere Oberfläche und eine äußere Oberfläche auf-
weist;  
wobei die innere planare Oberfläche der Chipbefesti-
gungsanschlußfläche (34) koplanar mit der inneren 
planaren Oberfläche (28) des Leitungsrahmens (22) 
ist und die äußere planare Oberfläche der Chipbefes-
tigungsanschlußfläche (34) koplanar mit der äußeren 
planaren Oberfläche (30) des Leitungsrahmens (22) 
ist;  
wobei andere Teile des Leitungsrahmens (22) eine 
Mehrzahl von Verbindungsanschlußflächen (36) defi-
nieren, die von der Chipbefestigungsanschlußfläche 
(34) elektrisch getrennt sind, wobei jede Verbin-
dungsanschlußfläche (36) eine innere Oberfläche 
und eine äußere Oberfläche aufweist;  
wobei die innere Oberfläche der Verbindungsan-
schlußfläche (36) koplanar mit der inneren planaren 
Oberfläche (28) des Leitungsrahmens (22) ist und 
eine äußere Oberfläche koplanar mit der äußeren 
planaren Oberfläche (30) des Leitungsrahmens (22) 
ist; und  

wobei die äußere planare Oberfläche (30) des Lei-
tungsrahmens (22) koplanar mit der planaren Befes-
tigungsoberfläche (26) ist, derart, daß das Elektronik-
gehäuse mit anschlußleitungslosem Leitungsrahmen 
(LLP) (14) koplanare Kontaktbereiche für die Chipbe-
festigungsanschlußfläche (34) und die Verbindungs-
anschlußflächen (36) liefert.

2.  Elektronikgehäuse (14) gemäß Anspruch 1, 
das ein Befestigungselement (52) umfaßt, das struk-
turiert ist, um mit einer optischen Komponente (12) 
Eingriff zu nehmen.

3.  Elektronikgehäuse (14) gemäß Anspruch 1 
oder 2, das ferner eine optische Komponente (12) 
umfaßt.

4.  Elektronikgehäuse gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 3, das ferner eine Seitenwand (44) aus 
elektrisch isolierendem Material umfaßt, die sich über 
der inneren Oberfläche (28) des Leitungsrahmens 
(22) erstreckt, um einen chipaufnehmenden Hohl-
raum (46) in dem Elektronikgehäuse (14) zu bilden.

5.  Elektronikgehäuse gemäß Anspruch 4, das 
ferner einen optischen Sensorchip umfaßt, der an der 
Chipbefestigungsanschlußfläche (38) in dem chip-
aufnehmenden Hohlraum (46) befestigt ist.

6.  Elektronikgehäuse gemäß Anspruch 4 oder 5, 
das ferner eine Abdeckung umfaßt, die zur Ineingriff-
nahme mit der Seitenwand (44) angepaßt ist, und ein 
Abdeckungsglas (50) aufweist, das in derselben be-
festigt ist.

7.  Elektronikgehäuse gemäß Anspruch 6, das 
ferner ein Befestigungselement umfaßt, das struktu-
riert ist, um mit einer optischen Komponente Eingriff 
zu nehmen.

8.  Elektronikgehäuse gemäß Anspruch 7, das 
ferner eine optische Komponente umfaßt.

9.  Anschlußleitungsloses optisches Sensormo-
dul (10), mit einem Elektronikgehäuse nach einem 
der Ansprüche 1 bis 8, das ferner einen optischen 
Sensorchip aufweist, der an der inneren planaren 
Oberfläche (28) des Leitungsrahmens (22) befestigt 
ist.

10.  Optisches Sensormodul (10) gemäß An-
spruch 9, bei dem:  
der Leitungsrahmen (22) zumindest einen Ausschnitt 
(32) umfaßt, der sich von der inneren zu der äußeren 
Oberfläche (28, 30) erstreckt, um eine Chipbefesti-
gungsanschlußfläche (34) und zumindest eine Ver-
bindungsanschlußfläche (36) zu definieren, die von 
der Chipbefestigungsanschlußfläche (34) elektrisch 
isoliert ist;  
wobei sich die Chipbefestigungsanschlußfläche (34) 
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und die anschlußleitungslosen Verbindungsan-
schlußflächen (36) durch die Einkapselung (24) er-
strecken, wobei ein Teil der äußeren Oberflächen 
(30) derselben freigelegt ist und im allgemeinen ko-
planar mit der Einkapselung (24) ist, wobei ein Teil 
der inneren Oberflächen derselben jeweils eine frei-
gelegte Chipbefestigungsoberfläche (38) und eine 
freigelegte Bondverbindungsoberfläche (40) defi-
niert; und  
der optische Sensorchip (16) an der freigelegten 
Chipbefestigungsoberfläche befestigt ist.

11.  Optisches Sensormodul gemäß Anspruch 9 
oder 10, das ferner eine Seitenwand (44) aus elek-
trisch isolierendem Material umfaßt, die sich über der 
inneren Oberfläche (28) des Leitungsrahmens (22) 
erstreckt, um einen chipaufnehmenden Hohlraum 
(46) zu definieren.

12.  Optisches Sensormodul (10) gemäß An-
spruch 11, das ferner eine Abdeckung (48) umfaßt, 
die zur Ineingriffnahme mit der Seitenwand (44) an-
gepaßt ist, und ein Abdeckungsglas (50) darin auf-
weist, für den Durchgang von Licht in den chipauf-
nehmenden Hohlraum (46).

13.  Optisches Sensormodul gemäß Anspruch 
12, das ferner eine Optikkomponente umfaßt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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